
(b) Die deutschen Behörden undi das deutsche Volk haben auf gleiche 
Weise alle anderen Angehörigen der Vereinten Nationen zu versorgen 
und freizulassen, die eingesperrt, interniert oder irgendwelchen anderen 
Einschränkungen ausgesetzt sind, sowie alle sonstigen Personen, die aus 
politischen Gründen oder infolge nationalsozialistischer Handlungen, Ge
setze oder Anordnungen, die hinsichtlich der Rasse, der Farbe*, des Glau
bensbekenntnisses oder der politischen Einstellung diskriminiert, einge
sperrt, interniert oder irgendwelchen anderen Einschränkungen ausgesetzt 
sind.

(c) Die deutschen Behörden haben auf Verlangen der Alliierten Ver
treter die BefeMsgewalt über Orte der Gefangenhaltung den von den 
Alliierten Vertretern zu diesem Zweck namhaft zu machenden Offizieren 
zü übergeben.

ARTIKEL VII
Die zuständigen deutschen Behörden geben den Alliierten Vertretern:

(a) alle Auskünfte über die im Artikel II, Absatz (a) bezeichneten 
Streitkräfte: insbesondere liefern sie sofort sämtliche von den Alliierten 
Vertretern verlangten Informationen über die Anzahl, Stellung und Dis
position dieser Streitkräfte sowohl innerhalb wie auch außerhalb Deutsch 
lands;

(b) vollständige und ausführliche Auskünfte über Minen, Minenfelder 
zu Lande, zu Wasser und in der Luft sowie über die damit verbundenen 
sicheren Durchlässe. Alle solchen Durchlässe werden offengehalten und 
deutlich gekennzeichnet, alle Minen, Minenfelder und sonstige gefähr
lichen Hindernisse werden soweit wie möglich unschädlich gemacht, und 
alle Hilfsmittel für die Navigation werden wieder in Betrieb genommen. 
Unbewaffnetes deutsches Militär- und Zivilpersonal mit der notwendigen 
Ausrüstung wird zur Verfügung gestellt und zu obigen Zwecken sowie 
zum Entfernen von Minen, Minenfeldermund sonstigen Hindernissen nach 
den Weisungen der Alliierten Vertreter eingesetzt.

ARTIKEL VIII

Die Vernichtung, Entfernung, Verbergung, Übertragung, Versenkung 
oder Beschädigung von Militär-, Marine-, Luft-, Schiffs-, Hafen-, Industrie- 
und ähnlichem Eigentum und Einrichtungen aller Art sowié von allen 
Akten und Archiven, wo sie sich auch immer befinden mögen, ist ver
boten; Ausnahmen können nur von den Alliierten Vertretern angeordnet 
werden/
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